
16 F. Kurze.

Nicht ausgeschlossen ist, dass die Ann. Petaviani, 
deren Spuren wir in der jüngeren Bearbeitung finden1, 
bereits in der älteren benutzt waren. Die verschlungenen 
Beziehungen zwischen Ann. regni Francorum, Lauresh., 
Petav., Mosell., Alam., Sb und VW 805 reinlich zu ent­
wirren, ist natürlich ein aussichtsloses Beginnen, wenn es 
nicht zuvor gelingt, die beiden verlorenen Glieder dieser 
Reihe mit einiger Sicherheit wiederherzustellen.

1) Vgl. N. A. XXI, 38. 2) Vgl. den Excurs. 3) Die von
773 ist allerdings vor den Schlusssatz des Jahresberichtes (‘Ibique domnus 
Carolus in sua castra natalem Domini celebravit et pascha in Roma’) ge­
stellt, den ich in meiner Ausgabe wegen des ‘Ibique’ nicht vom Vorher­
gehenden trennen mochte.

Die Hs. der Reichsannalen, welche für das 
VW 805 benutzt wurde, gehörte übrigens, wie ich, um 
Missverständnissen vorzubeugen, ausdrücklich hervorheben 
will, nicht der Hss.-Klasse C an, sondern war höchstwahr­
scheinlich das Original selbst. Denn gleich den Ann. Mett. 
unter 749 hat an entsprechender Stelle der der Jahreszahl 
ermangelnde Codex von Durham ‘Lanfridus’ für ‘Swidger’ 
(Ann. r. Franc. 748), wie sonst nur die älteste Recension A, 
und die Wundergeschichten von 773 und 776, die im Ori­
ginal der Reichsannalen am Rande gestanden haben müssen 
und in sämmtlichen Hss., welche sie überhaupt enthalten, 
an unpassender Stelle eingereiht sind, haben hier ihren rich­
tigen Platz gefunden3.

2. Die jüngeren Bearbeitungen.
Dass das VW 805 im Chronicon Laurissense benutzt 

ist, wie ich mit Waitz und Pückert annehme, konnte natür­
lich durch die Auffindung der Recension von 830 — ich 
nenne sie nun R 830 —, wie sie einmal ist, weder be­
stätigt noch gar widerlegt werden; denn Chron. Laur. 
und R 830 haben unmittelbar nichts mit einander zu thun. 
In Betreff der Annales Lobienses dagegen muss ich v. Simson 
einräumen, dass sie mit der R 830 näher verwandt sind, 
als ich vorher angenommen habe.

Bis 805 steht immer noch die Möglichkeit offen, die 
Uebereinstimmung der Annalen mit der R 830 aus gemein­
samer Benutzung des VW 805 zu erklären; da sie aber 
über 805 hinaus fortdauert, so reicht diese Erklärung nicht 
aus. Das ist besonders beim Jahre 807 der Fall, wo die 
Lobienses bei der Beschreibung der Wasseruhr sich nicht 
wie gewöhnlich mit einem kurzen Auszuge aus der Dar­


